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reich das massenhafte Verschwinden von Mehlsicken auffillt
und man konstatiert, dal5 solche von Frauen fiir Bekleidung
beniitzt und per Stiick mit etwa 50 Kronen bezahlt worden
sind, da kann doch unmdglich von einer Ueberlegenheit der
Berliner tiber die Pariser Mode die Rede sein. Abgesehen
von allem gehen Berlin schon wegen seiner isolierten nérd-
lichen Lage die Eigenschaften eines tonangebenden Mode-
zentrums fiir eine Weltmode ab und wichtige Faktoren, wie
die Mitwirkung der Berlinerin in Toilettenangelegenheiten und
deren Geschmack, sind noch ein unbeschriebenes Blatt. Paris
dagegen und die Ententestaaten haben neben den iibrigen
Vorziigen bekanntlich noch den Vorteil der Beherrschung
des Textil Rohmaterialienmarktes fiir sich und kénnen, wenn
auch unter Schwierigkeiten, fiir den notwendigen Bedarf an
Stoffen und Modeneuheiten sich jederzeit eindecken.

Im allgemeinen hat die lange Dauer des Krieges iiberall
auf die Betitigung fiir die Mode einen starken Druck aus-
geiibt. Der Hemmungen sind gar viele, die das noch vor
ein paar Jahren herrschende Bild einer regen Betitigung
der Industrie fiir die Mode beinahe vollstindig zum Ver-
schwinden gebracht haben. Ein Wechsel in der mifllichen
Lage ist nur zu erwarten, wenn sich fiir Paris bald die
Moglichkeit einer umfassenden und reichhaltigen Moden-
offensive bietet, vor der die vielen, unserer industriellen
Betiatigung entgegenstehenden Schranken auch seitens der
iibrigen Ententestaaten fallen miiiten. Wenn das ¢« Office
Commercial Frangais en Suisse » seine Handels-Propa-
ganda in dieser Richtung auffaft und zur Geltung bringen
will und kann, so werden wir auch in der Folge die fran-
osische Mode-Propaganda gerne bei uns begriifien.

FiK.,

Seidenabkommen mit Deutschland.

Das neue Seidenabkommen mit Deutschland, das die Fort-
setzung des am 30. April abgelaufenen ersten Seidenabkom-
mens bildet, ist zurzeit zwar noch nicht verdffentlicht, jedoch
in seinen Hauptziigen von den vertragschliebenden Parteien
festgelegt. Im Abkommen wird den deutschen Kunden
wiederum die Lieferung einer bestimmten Menge Seiden-
stoffe innerhalb des von der Entente zur Verfiigung ge-
stellten Kontingentes nach Méoglichkeit zugesichert. Die
Zahlungsbedingungen haben eine befriedigende Regelung
erfahren,

Deutschland verpflichtet sich, wie schon im ersten Ab-
kommen, die unbehinderte und beschlagnahmefreie Durch-
fuhr von Seidenwaren nach den skandinavischen Staaten
und Holland fiir die Zeit bis nach Ablauf des Abkommens
Im Rahmen eines vereinbarten Durchfuhr-Kontingentes zu
gewahren. In entgegenkommender Weise haben die deut-
schen Behorden den endgiiltigen Abschlulb des neuen Ab-
kommens nicht abgewartet, um die deutsche Grenze fiir die
Durchfuhr wieder zu 6ffnen und es hat denn auch die Han-
delsabteilung der Deutschen Gesandtschaft in Bern schon
seit leim'ger Zeit Durchfuhrbewilligungen in groflen Betrigen
erteilt.

_Inzwischen hat der Vorstand der Ziircherischen Seiden-
Industrie-Gesellschaft bei simtlichen ihm bekannten Firmen
der Seidenstoffbranche eine Rundfrage veranstaltet iiber die
zur Ausfuhr nach den nordischen Staaten schon angemel-
deten Seidenstoffe und iiber die festen Bestellungen mit
Lieferzeit bis 31. Marz 1919, um ein genaues Bild iiber den
Umfang des Geschiiftes zu gewinnen. Das Ergebnis dieser

undfrage wird, im Zusammenhang mit dem von Deutsch-
land bewilligten Transitkontingent und der Kontrolle der
Ausfuhrrnenge durch die ¢« Commission interallice» in Bern,

zweifellos zu MalBnahmen fiihren, inbezug auf die Moglich-'

keit des Abschlusses neuer Geschifte mit den Kunden in
den Nordstaaten.

Gleichzeitig mit der Regelung des Verkehrs in Seiden-
stoffen hat auch eine solclie in Seidenbédndern statt-
gefunden, indem -auch von dieser Ware eine bestimmte
Menge dem deutschen Markt zugewiesen werden soll und
umgekehrt Deutschland fiir den Transit von Seidenbzndern
nach dem Norden Durchfuhrkontingente einrdumt.

Im gleichen Abkommen ist auch fiir den Verkehr in
seidenen Wirkwaren und Sticke¥eien Vorsorge

getroffen. :
A

Seidenabkommen mitOesterreich-Ungarn.

Die osterreichisch-ungarische Regierung hatte Ende De-
zember 1916 die Einfuhr von Seidenwaren ginzlich unter-
sagt. Im Laufe des letzten Jahres sind dann allerdings von
FFall zu Fall Einfuhrbewilligungen erteilt worden, sodafl
immerhin Seidenstoffe in beschrinktem Um‘ange in  die
Monarchie eingefiihrt werden konnten; ‘es handelte sich
dabei in der Hauptsache um die Ablicferung von Waren,
die schon lange vorher von der &sterreichisch-ungarischen
Kundschaft bestellt und zum Teil auch bezahlt worden
waren. Die Festsetzung des Entente-Kontingentes fiir die
Ausfuhr von Seidenstoffen nach den Zentralmichten hatte
dem Geschift mit der Kundschaft in der Monarchie wei-
tere Schranken auferlegt und das Festhalten der k. und
k. Regierung am Einfuhrverbot, die noch vorhandene Mog-
lichkeit eines Geschiftsverkehrs ginzlich lahm gelegt.

- Vom Standpunkte der langjahrigen guten Beziehungen
der Osterreichisch-ungarischen Kundschaft zu der schweize-
rischen Seidenindustrie, die vor dem Kriege zu ganz be-
deutenden Umsitzen gefiihrt hatten, ist es sehr. zu begriifien,
da die k. und k. Regierung ihre ablehnende Haltung auf-
gibt und es den Seidenwarenhindlern in der Monarchie er-
moglichen will, ebenfalls ihren Anteil am bescheidenen En-
tente-Kontingent zu erhalten. Es haben zu diesem Zweck
in letzter Zeit eingehende Verhandlungen zwischen den Ver-
tretern der Ziircherischen Seidenindustrie-Gesellschaft und
der osterreichisch ungarischen Regierung stattgefunden, unter
Mitwirkung des schweizerischen  Volkswirtschaftsdeparte-
ments, und es steht der Abschlufl eines Abkommens iiber
die Einfuhr von Seidenstoffen nunmehr auch mit Oesterreich-
Ungarn bevor. In gleicher Weise wie dies bei der Ueberein-
kunft mit Deutschland der Fall ist, wird in diesem Abkom-
men die Zusicherung der Lieferung einer bestimmten Menge
von Seidenstoffen an die dsterreichisch-ungarische Kundschaft
gegeben, unter der Voraussetzung einer befriedigenden Zah-
lungsweise und der freien Durchfuhr nach den Balkanstaaten.

Gleichzeitig wird eine Regelung der Einfuhrverhiltnisse
fir die Erzeugnisse der schweizerischen Stickerei- und
der Baumwollindustrie in Form eines Abkommens
getroffen.

Wie schon oben angedeutet, soll das neue Seiden-
abkommen mit Oesterreich-Ungarn die freie Durchfuhr
von Seidenwaren nach Bulgarien und der Tiirkei
gewihrleisten, soweit eine selche im Rahmen des Entente-
Kontingentes und mit Riicksicht auf die Deutschland und
der Monarchie zu liefernden Mengen iiberhaupt noch mdg-
lich ist. Es wird damit einem Zustande ein Ende bereitet,
der in den Kreisen der schweizerischen Ausfuhrfirmen von
Seidenwaren mit Recht lauten Widerspruch hervorgerufen
hat, denn die Durchfuhrsperre, wie solche nun seit zwei
Monaten von seiten der k und k. Regierung gehandhabt
wird, kann nicht mit Notwendigkeiten des Krieges begriin-
det werden, sondern zielt ausschlieBBlich auf eine Beeintriach-
tigung des schweizerischen Handels mit den Balkanstaaten.

B®)®) Amtliches und Syndikate (¢ (A

Exportverkiufe von Baumwollfabrikaten. Gestiitzt auf die Ver-
fiigung des Schweizerischen Volkswirtschaftsdepartements vom
2. Oktober 1917, Art.-5, ordnen wir hierdurch in Ergénzung unserer




	Neues über die Ein- und Ausfuhr

